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Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung im Gebiet der Gemeinde Everswinkel vom 22.02.2013 
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Präambel 

Aufgrund der §§ 27 Abs. 1, Abs. 4 Satz 1; 31 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der 
Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz (OBG) – vom 13.05.1980 (GV NW S. 528 / 
SGV NW 2060) in der zurzeit gültigen Fassung, und der §§ 5 Abs. 1; 7 Abs. 1; 9 Abs. 3; 10 Abs. 
4 des Gesetzes zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und ähnlichen 
Umwelteinwirkungen – Landes-Immissionsschutzgesetz (LImschG NRW) – vom 18.03.1975 
(GV NW S. 232 / SGV NW 7129) in der zurzeit gültigen Fassung wird von der Gemeinde 
Everswinkel  als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde 
Everswinkel vom 21.02.2013  für das Gebiet der Gemeinde Everswinkel folgende Verordnung 
erlassen: 

 
§ 1 

Begriffsbestimmungen 
 
(1)  Verkehrsflächen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr 

dienenden Flächen ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse. Zu den 
Verkehrsflächen gehören insbesondere Straßen, Fahrbahnen, Wege, Gehwege, 
Radwege, Bürgersteige; Plätze, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Böschungen, 
Rinnen und Gräben, Brücken, Unterführungen, Treppen und Rampen vor der 
Straßenfront der Häuser, soweit sie nicht eingefriedet sind. 

 
(2) Anlagen im Sinne dieser Verordnungen sind ohne Rücksicht auf die 

Eigentumsverhältnisse insbesondere alle der Allgemeinheit zur Nutzung zur Verfügung 
stehenden oder bestimmungsgemäß zugänglichen 

 
1. Grün-, Erholungs-, Spiel- und Sportflächen, Waldungen, Gärten, Friedhöfe 

sowie die Ufer und Böschungen von Gewässern;  
2. Ruhebänke, Toiletten-, Kinderspiel- und Sporteinrichtungen, 

Telekommunikationseinrichtungen, Wetterschutz- und ähnliche Einrichtungen; 
3. Denkmäler und unter Denkmalschutz stehende Baulichkeiten, 

Kunstgegenstände, Standbilder, Plastiken, Anschlagtafeln, Beleuchtungs-, 
Versorgungs-, Kanalisations-, Entwässerungs-, Katastrophenschutz- und 
Baustelleneinrichtungen, Hydranten und Absperrschieber sowie 
Verkehrsschilder, Hinweiszeichen und Lichtzeichenanlagen. 
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§ 2 
Allgemeine Verhaltenspflicht 

 
(1) Auf Verkehrsflächen und in Anlagen haben sich alle so zu verhalten, dass andere nicht 

gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert 
werden. 

 
(2) Die Gebrauchsfähigkeit der Verkehrsflächen und Anlagen darf nicht verhindert oder 

eingeschränkt werden.  Die Anlagen und Verkehrsflächen sind schonend zu behandeln. 
Sie dürfen nur ihrer Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden. Vorübergehende 
vom Bürgermeister angeordnete Nutzungseinschränkungen auf Hinweistafeln sind zu 
beachten. 

 
(3) Absatz 1 findet nur insoweit Anwendung, als die darin enthaltenen Verhaltenspflichten 

und Benutzungsverbote nicht der Regelung des Verkehrs im Sinne der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) auf Verkehrsflächen und in Anlagen dienen. Insoweit ist 
§ 1 Abs. 2 StVO einschlägig. 

 
§ 3 

Werbung, Wildes Plakatieren 
 

(1) Es ist verboten, auf Verkehrsflächen und in Anlagen – insbesondere an Bäumen, 
Haltestellen und Wartehäuschen, Strom- und Ampelschaltkästen, Lichtmasten, 
Signalanlagen, Verkehrszeichen und sonstigen Verkehrseinrichtungen, an 
Abfallbehältern und Sammelcontainern und an sonstigen für diese Zwecke nicht 
bestimmten Gegenständen und Einrichtungen – sowie an den im Angrenzungsbereich 
zu den Verkehrsflächen und Anlagen gelegenen Einfriedungen, Hauswänden und 
sonstigen Einrichtungen und Gegenständen Flugblätter, Druckschriften, Handzettel, 
Geschäftsempfehlungen, Veranstaltungshinweise und sonstiges Werbematerial 
anzubringen, zu verteilen oder zugelassene Werbeflächen durch Überkleben, 
Übermalen oder in sonstiger Art und Weise zu überdecken. 

 
(2) Ebenso ist es untersagt, die in Abs. 1 genannten Flächen, Einrichtungen und Anlagen zu 

bemalen, zu besprühen, zu beschriften, zu beschmutzen oder in sonstiger Weise zu 
verunstalten. 

 
(3) Das Verbot gilt nicht für von der Gemeinde Everswinkel genehmigte Nutzungen sowie 

für bauaufsichtsrechtlich genehmigte Werbeanlagen. 
 
 

§ 4 
Verunreinigungsverbot 

 
(1) Jede Verunreinigung der Verkehrsflächen und Anlagen ist untersagt. Unzulässig ist 

insbesondere 
 

1. das Wegwerfen und Zurücklassen von Unrat, Lebensmittelresten, Papier, Glas, 
Konservendosen oder sonstigen Verpackungsmaterialien sowie von scharfkantigen, 
spitzen, gleitfähigen, oder anderweitig gefährlichen Gegenständen; 

2. die Verunreinigung durch Tierkot; 
3. die Verunreinigung durch Flüssigkeiten; 
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4. das Ausschütten, Ablassen oder Freigeben von Flüssigkeiten, wenn es sich dabei 

um Schlamm, Öl, Kraftstoff, Säuren, Basen oder sonstige Gefahrstoffe handelt oder 
mit diesen verunreinigt ist, sowie das Ableiten von Regenwasser auf Straßen und 
Anlagen - wobei die ordnungsgemäße Einleitung in die Kanalisation unter Beachtung 
der einschlägigen Vorschriften ausgenommen ist; 

5. das Reinigen von Fahrzeugen, Gefäßen und Gegenständen es sei denn, es erfolgt 
mit klarem Wasser. Zusätze von Reinigungsmitteln sind nicht erlaubt. Motor- und 
Unterbodenwäsche oder sonstige Reinigungen, bei denen Öl, Altöl, Benzin o.ä. 
Stoffe in das öffentliche Kanalnetz oder in das Grundwasser gelangen können, sind 
verboten. 

 
(2) Hat jemand öffentliche Verkehrsflächen oder öffentliche Anlagen – auch in Ausübung 

eines Rechts oder einer Befugnis – verunreinigt oder verunreinigen lassen, so muss die 
verantwortliche Person unverzüglich für die Beseitigung dieses Zustandes sorgen. 
Insbesondere haben diejenigen, die Waren zum sofortigen Verzehr anbieten, 
Abfallbehälter aufzustellen und darüber hinaus in einem Umkreis von 10 m die 
Rückstände einzusammeln. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 finden nur Anwendung, soweit durch die Verunreinigungen nicht 

der öffentliche Verkehr erschwert wird und somit § 32 StVO nicht anwendbar ist. 
 

 
§ 5 

Öffentliche Spielflächen 
 
(1) Öffentliche Spielflächen dienen nur der Benutzung durch Kinder bis 14 Jahre, soweit 

nicht durch Schilder eine andere Altersgrenze festgelegt ist. 
 
(2) Aktivitäten auf den öffentlichen Spielflächen sind im Rahmen der Benutzungsverordnung 

(siehe Hinweisschild) erlaubt. 
 
(3) Die Benutzung von öffentlichen Spielflächen ist nur tagsüber bis zum Einbruch der 

Dunkelheit erlaubt. 
 
(4) Auf öffentliche Spielflächen dürfen Tiere nicht mitgeführt werden. 
 
(5) Das Rauchen auf öffentlichen Spielflächen ist verboten. 
 
 

§ 6 
Hausnummern 

 
(1) Jedes Haus ist vom Eigentümer bzw. der Eigentümerin oder den Nutzungsberechtigten 

auf eigene Kosten mit der dem Grundstück zugeteilten Hausnummern zu versehen; die 
Hausnummer muss von der Straße erkennbar sein und lesbar erhalten werden. 

 
(2) Die Hausnummer ist unmittelbar neben dem Haupteingang deutlich sichtbar 

anzubringen. Liegt der Haupteingang nicht an der Straßenseite, so ist sie an der zur 
Straße gelegenen Hauswand oder Einfriedung des Grundstücks, und zwar an der dem 
Haupteingang zunächst liegenden Hauswand, anzubringen. Ist ein Vorgarten 
vorhanden, der das Wohngebäude zur Straße hin verdeckt oder die Hausnummer nicht 
erkennen lässt, so ist sie an der an der Einfriedung neben dem Eingangstor bzw. der 
Eingangstür zu befestigen oder ggf. separat anzubringen. 
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(3) Bei Umnummerierungen darf das bisherige Hausnummernschild während einer 

Übergangszeit von einem Jahr nicht entfernt werden. Es ist mit roter Farbe so 
durchzustreichen, dass die alte Nummer noch deutlich lesbar bleibt. 

 
 

§ 7 
Öffentliche Hinweisschilder 

 
(1) Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, sonstige dingliche Berechtigte, 

Nießbraucher/innen und Besitzer/innen müssen dulden, dass Zeichen, Aufschriften und 
sonstige Einrichtungen wie beispielsweise Straßenschilder, Hinweisschilder für Gas-, 
Elektrizitäts-, Wasserleitungen und andere öffentliche Einrichtungen, 
Vermessungszeichen und Feuermelder an den Gebäuden und Einfriedungen oder sonst 
wie auf den Grundstücken angebracht, verändert oder ausgebessert werden, wenn dies 
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit erforderlich ist. Die betroffene Person 
ist vorher zu benachrichtigen. 

 
(2) Es ist untersagt die in Absatz 1 genannten Zeichen, Aufschriften und sonstigen 

Einrichtungen zu beseitigen, zu verändern oder zu verdecken. 
 

 
§ 8 

Wahrung der Mittagsruhe 
 
(1) Unbeschadet weitergehender Bestimmungen zur Lärmbekämpfung sind in Wohn- und 

Kleinsiedlungsgebieten in der Zeit von 12:30 bis 15:00 Uhr (allgemeine Ruhezeit) 
Tätigkeiten untersagt, die mit besonderer Lärmentwicklung verbunden sind und die 
allgemeine Ruhezeit stören könnten. 

 
 Derartige Tätigkeiten sind z.B.: 

 
a) der Gebrauch von motorangetriebenen Gartengeräten 

 b) das Holzhacken, Hämmern und Sägen und Bohren. 
 
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf landwirtschaftliche und gewerbliche Tätigkeiten. 
 

 
§ 9 

Ausnahme vom Verbot ruhestörender Betätigung während der Nachtzeit 
 

Vom Verbot der Betätigungen, die die Nachtruhe (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) zu stören 
geeignet sind, wird gem. § 9 Abs. 3 und § 10 Abs. 4 LImschG NRW für die Nacht vom 
31. Dezember auf den 1. Januar bis 03:00 Uhr eine Ausnahme zugelassen. 

 
 

§ 10 
Brauchtumsfeuer 

 
(1) Brauchtumsfeuer sind vor ihrer Durchführung bei der örtlichen Ordnungsbehörde 

anzuzeigen. Brauchtumsfeuer sind Feuer, deren Zweck nicht darauf gerichtet ist, 
pflanzliche Abfälle durch schlichtes Verbrennen zu beseitigen. Brauchtumsfeuer dienen 
der Brauchtumspflege und sind dadurch gekennzeichnet, dass eine in der 
Ortsgemeinschaft verankerte Glaubensgemeinschaft, Organisation oder ein Verein das 
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 Feuer unter dem Gesichtspunkt der Brauchtumspflege ausrichtet und es im Rahmen 

einer öffentlichen Veranstaltung für jedermann zugänglich ist. Hierzu gehören z.B. 
Osterfeuer oder Martinsfeuer. 

 
(2) Die Anzeige des Brauchtumsfeuers muss folgende Angaben enthalten: 
 

1. Name und Anschrift der Verantwortliche(n) Person(en), die das Brauchtumsfeuer 
durchführen möchte(n), 

2. Beschreibung des Ortes, wo das Brauchtumsfeuer stattfinden soll, 
3. Entfernung des Brauchtumsfeuers zu baulichen Anlagen und zu öffentlichen 

Verkehrsanlagen, 
4. Höhe des zu verbrennenden, aufgeschichteten Pflanzenmaterials und 
5. getroffene Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr (z.B. Feuerlöscher, Mobiltelefon für 

Notruf). 
 
(3) Im Rahmen von Brauchtumsfeuern dürfen nur unbehandeltes Holz, Baum- und 

Strauchschnitt sowie sonstige Pflanzreste verbrannt werden. Das Verbrennen von 
beschichtetem oder behandeltem Holz (einschließlich behandelte Paletten, Schalbretter, 
usw.) und sonstigen Abfällen (z.B. Altreifen) ist verboten. Andere Stoffe, insbesondere 
Mineralöle, Mineralölprodukte oder andere Abfälle, dürfen weder zum Anzünden noch 
zur Unterhaltung des Feuers genutzt werden. Die Feuerstelle darf nur kurze Zeit vor 
dem Anzünden aufgeschichtet werden, damit Tiere hierhin keinen Unterschlupf suchen 
können und dadurch vor dem Verbrennen geschützt werden. 

 
(4) Das Brauchtumsfeuer muss ständig von zwei Personen, davon eine über 18 Jahre alt, 

beaufsichtigt werden. Diese Personen dürfen den Verbrennungsplatz erst dann 
verlassen, wenn das Feuer und die Glut erloschen sind. Das Feuer darf bei starkem 
Wind nicht angezündet werden. Es ist bei aufkommendem starkem Wind unverzüglich 
zu löschen. 

 
(5) Das Feuer muss folgende Mindestabstände einhalten: 
 

100 m von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden, 25 m von sonstigen 
baulichen Anlagen 50 m von öffentlichen Verkehrsflächen und 10 m von befestigten 
Wirtschaftswegen. 

 
Wird das Brauchtumsfeuer in einem Umkreis von einem 4 km Radius um einen 
Flughafenbezugspunkt sowie innerhalb eines Abstandes von 1,5 km von Landeplätzen 
und Segelfluggeländen verbrannt, so ist zu beachten, dass das Feuer nur mit 
Einwilligung der Luftaufsicht oder Flugleitung verbrannt werden darf. 

 
 

§ 11 
Erlaubnisse, Ausnahmen 

 
Der  Bürgermeister kann auf Antrag Ausnahmen von den Bestimmungen dieser 
Verordnung zulassen, wenn die Interessen des/der Antragstellers/ in die durch die 
Verordnung geschützten öffentlichen und privaten Interessen im Einzelfall nicht nur 
geringfügig überwiegen. 
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§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 

  
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. die allgemeine Verhaltenspflicht gem. § 2 der Verordnung; 
2. das Verbot des unbefugten Werbens und Plakatierens gem. § 3 der Verordnung; 
3. das Verunreinigungsverbot gem. § 4 der Verordnung; 
4. das Verbot der unbefugten Benutzung von öffentlichen Spielflächen gem. § 5 der 

Verordnung; 
5. die Hausnummerierungspflicht gem. § 6 der Verordnung; 
6. die Duldungspflicht gem. § 7 der Verordnung; 
7. die allgemeine Ruhezeit gem. § 8 der Verordnung verletzt. 

 
(2) Ordnungswidrig gem. § 17 LImschG NRW handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. der Ausnahmeregelung des § 11 der Verordnung zuwiderhandelt, oder 
2. die Anzeigepflicht gem. § 10 der Verordnung verletzt. 

 

(3) Verstöße gegen die Vorschriften dieser Verordnung können mit einer Geldbuße nach 
den Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 19. Februar 
1987 (BGBl. I S. 602) in der zurzeit gültigen Fassung geahndet werden, soweit sie nicht 
nach Bundes- oder Landesrecht mit Strafen oder Geldbußen bedroht sind. 

 
 

§ 13 
Inkrafttreten, Aufheben von Vorschriften 

 
(1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Gemeinde Everswinkel vom 
21.12.1992 in der Fassung der ersten Änderung vom 12.11.2001 außer Kraft. 

  
 

 


